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GEMEINDE EPPERTSHAUSEN 
 
 
 

Datum: 30.04.2026 
 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand  06.05.2026 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss  20.05.2026 vorberatend 
Sozial-, Sport-, Kultur-, Jugend- und Senioren-
ausschuss  26.05.2026 vorberatend 

Gemeindevertretung  27.05.2026 beschließend 
 
TOP 4004-001 Tageseinrichtungen für Kinder 

Hier: Zuschuss für Kindertagespflegepersonen in Eppertshausen 
 

 
 
Sachverhalt 

 
Seit 1.4.2025 werden in der Einrichtung „Haus Valentin“ in Eppertshausen wieder zwei U3-Grup-
pen durch die KTPP Mihriban Incedalkesen und Kim Fletcher betreut. Die Räumlichkeiten werden 
von der Gemeinde Eppertshausen gegen Zahlung einer Miete von jeweils 250,00/KTPP zur Verfü-
gung gestellt. Die monatlich von der Gemeinde zu zahlende Miete beträgt 1500€/Monat zuzüglich 
Nebenkosten in Höhe von 500,00€/Monat. 
 
Gegenüber den in unserer Gemeinde schon seit Jahren aktiven Kindertagespflegepersonen, die 
diese Leistung in eigenen Räumlichkeiten anboten, stellte dies eine Ungleichbehandlung dar. 
 
Um diese Ungleichbehandlung zu beheben, wurde beschlossen, jeder Kindertagespflegeperson, 
die in Eppertshausen mit Hauptwohnsitz gemeldet ist und die Betreuung in eigenen Räumlichkei-
ten anbietet, ab dem 01.01.2024 für jedes betreute Eppertshäuser Kind einen monatlichen Zu-
schuss in Höhe von 100€ zu gewähren. 
 
Dieser Zuschuss wird in voller Höhe nur gewährt, wenn eine Betreuung an 5 Tagen pro Woche an-
geboten wird, bei vier oder weniger Betreuungstagen verringert sich der Zuschuss entsprechend. 
 
In der Vergangenheit gab es Wartelisten von bis zu 25 Kindern, die nicht mit einem Krippenplatz 
bedient werden konnten – dies war damals mit ein Grund für das Modell mit den Kindertagespfle-
gepersonen im Haus Valentin. Bei der Krippenplatzvergabe im März 2026 für das Kita-Jahr 
2026/2027 wurde festgestellt, dass aktuell allen Kindern auf der Anmeldeliste ein Krippenplatz an-
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geboten werden kann. Dies führte dazu, dass auch die Nachfrage bei den Kindertagespflegeperso-
nen drastisch eingebrochen ist und bereits 2 KTPP ihr Betreuungsangebot dauerhaft eingestellt 
haben. Dies kann sich aber jederzeit ändern, da täglich neue Krippenplatzanmeldungen eingehen, 
für die dann keine freien Platzkapazitäten zur Verfügung stehen. Der Fachbereich Soziales ist da-
her der Ansicht, dass das Modell „Haus Valentin“ zumindest für ein Jahr (bis 31.12.2027) weiterge-
führt werden sollte, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem 1. vollendeten 
Lebensjahr zumindest zum Teil erhalten zu können. 
 
Anfang des Jahres sind nunmehr die beiden Kindertagespflegepersonen Incedalkesen und Flet-
cher (Haus Valentin) an uns herangetreten und haben auf die auch für sie wirtschaftlich schwierige 
Lage hingewiesen und um eine Förderung gebeten. Beide kommen täglich mit dem PKW aus 
Groß-Umstadt und Rödermark nach Eppertshausen gefahren, was neben der Miete eine zusätzli-
che Belastung darstellt, die bei einer Betreuung von zu Hause nicht anfallen würde. 
 
Der Fachbereich Soziales kann dies nachvollziehen, zumal die Zuschüsse in anderen Kommunen 
teilweise deutlich über den von uns gewährten 100€ liegen. 
 
Der Fachbereich schlägt daher vor, auch den beiden Kindertagespflegepersonen im Haus Valentin 
eine Förderung von 100€/Monat pro betreutem Kind aus Eppertshausen zu gewähren. 
Gleichzeitig sollte, um eine Ungleichbehandlung zu vermeiden, der monatliche Zuschuss für die 
letzte KTPP, die in Eppertshausen von zu Hause aus betreut, auf 150€ pro Kind/Monat erhöht wer-
den. 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Es soll beschlossen werden, dass  

1. Kindertagespflegepersonen, die in Eppertshausen mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und 
die eine Kindertagespflege in eigenen Räumlichkeiten anbieten, ab dem 01.08.2026 für je-
des betreute Eppertshäuser Kind einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 150€ erhalten. 

 
Dieser Zuschuss soll in voller Höhe nur gewährt werden, wenn eine Betreuung an 5 Tagen pro 
Woche angeboten wird, bei vier oder weniger Betreuungstagen soll sich der Zuschuss entspre-
chend prozentual verringern. 
 

2. Kindertagespflegepersonen, die im Haus Valentin eine Kindertagespflege anbieten, ab dem 
01.08.2026 für jedes betreute Eppertshäuser Kind einen monatlichen Zuschuss in Höhe 
von 100€ erhalten. 

 
Dieser Zuschuss soll in voller Höhe nur gewährt werden, wenn eine Betreuung an 5 Tagen pro 
Woche angeboten wird, bei vier oder weniger Betreuungstagen soll sich der Zuschuss entspre-
chend prozentual verringern. 
 

3. Diese Regelung wird befristet bis zum 31.12.2027, im Sommer 2027 soll der Sachverhalt 
neu erörtert werden. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Aktuell haben wir einen Betrag von 12.000€ im Haushalt für die Förderung der Kindertagespflege-
personen eingestellt. 
Da mittlerweile alle drei zu fördernden KTPP nur noch an vier Tagen eine Betreuung anbieten, soll-
ten sich die finanziellen Auswirkungen bei jeweils 5 Kindern aus Eppertshausen wie folgt darstel-
len:  
 
Für das Jahr 2026: 
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Schrod, 5 Kinder, 7 Monate á 500€, 5 Monate á 750€, davon 80% = 5.800€ 
Incedalkesen, 5 Kinder, 5 Monate á 500€, davon 80% = 2.000€ 
Fletcher, 5 Kinder, 5 Monate á 500€, davon 80% = 2.000€ 
Gesamt 2026 = 9.800€ 
 
Für das Jahr 2027: 
Schrod, 5 Kinder, 12 Monate á 750€, davon 80% = 7.200€ 
Incedalkesen, 5 Kinder, 12 Monate á 500€, davon 80% = 4.800€ 
Fletcher, 5 Kinder, 12 Monate á 500€, davon 80% = 4.800€ 
Gesamt 2027 = 16.800€, der Haushaltsansatz für 2027 wäre entsprechend anzupassen! 
 
 
 
Anlagen 

 
 
 




